
Falschgeld

einem echten Stempelabdruck ab
gezogen und auf das zu verfälschende 
oder zu fälschende Dokument über
tragen.

Falschgeld: falsche oder verfälschte 
-> Geldzeichen. Eine Totalfälschung 
liegt vor, wenn eine echte Note oder 
Münze nachgeahmt wurde. Von einer 
Verfälschung wird gesprochen, wenn 
der Wert eines echten Geldzeichens 
durch nachträgliche Manipulationen 
verändert wurde. Jedes Geldinstitut 
ist bestrebt, die von ihr ausgegebenen 
Geldzeichen durch entsprechende 
Maßnahmen weitestgehend vor Fäl
schungen zu schützen und Sicherun
gen einzubauen. Diese sind bei mo
dernen Noten u. a. ein gut erkenn
bares Kopfwasserzeichen, ein Sicher
heitsstreifen, Farbfasern, ein kom
plizierter Sicherheitsdruck und bei 
Münzen die Münzlegierung, eine ein
wandfreie Ausprägung und die Rand
gestaltung. Die Echtheitsprüfung bei 
zweifelhaften Noten erstreckt sich 
auf die Prüfung des Papiers (Format, 
Griffigkeit, Stärke, Färbung, Was
serzeichen, Sicherheitsstreifen, Fa
sern) und des Druckbilds auf der 
Vorder- und Rückseite.
Das Druckbild der Noten entsteht in 
den überwiegenden Fällen in mehre
ren verschiedenen Druckverfahren, 
die durch ihre technischen Eigenhei
ten eine originalgetreue Nachahmung 
verhindern. Abweichungen in der 
zeichnerischen Darstellung des 
Druckbilds (besonders am Kopfbild 
bzw. an bildlichen Darstellungen, an 
den Wertangaben oder den feinen 
Zierstücken, am Linienmuster des 
Unterdrucks) lassen im Zusammen
hang mit Beanstandungen des Noten
papiers auf eine vorliegende Fäl
schung schließen. Reine Farbunter- 
schiede in der Wiedergabe des Druck
bilds können u. U. durch chemische 
Einflüsse (z. B. Chemikalien, Wasch
mittel) hervorgerufen werden. Bei

Münzen erstreckt sich die Echtheits
prüfung auf die Münzlegierung, die 
Qualität des Prägebilds und die 
Randgestaltung. Echtheitsprüfungen 
werden durch dafür festgelegte Per
sonen vorgenommen.

Fälschung: widerrechtliche Nach
ahmung bzw. Nachbildung von Doku
menten (-» Urkunden), Banknoten 
und Münzen, Gemälden, Kunstgegen
ständen, Antiquitäten u. a. m.
Auf dem Gebiet der —* Dokumenten
untersuchung wird zwischen einer 
völligen Neuanfertigung (Totalfäl
schung, Ganzfälschung) oder teilwei
sen Neuanfertigung (Teilfälschung) 
unterschieden. Totalfälschungen 
werden nach Vorlage oder in Anleh
nung an das entsprechende Original
dokument hergestellt. Solche Nach
ahmungen können demzufolge als 
drucktechnische F. (-* Druckverfah
ren), -> Stempelfälschungen u. a. 
vorhegen. Zur Durchführung der ver
schiedensten Straftaten werden z. B. 
falsche Ausweise, Zeugnisse, Urkun
den verwendet. Bei einer Teilfäl
schung werden bestimmte Original
materialien zur Anfertigung des Do
kuments benutzt, z. B. die Verwen
dung eines Originalkopfbogens, der 
mit Schreibmaschine ausgefüllt, mit 
einer fingierten Unterschrift und 
einem falschen Stempelabdruck ver
sehen wird.
Als -> Verfälschung wird im Gegen
satz zur F. die Veränderung (Ab
änderung) eines Originaldokuments 
bezeichnet, z. B. durch Entfernen, 
Verändern, Hinzusetzen von einzel
nen Schriftzeichen, Textteilen, Stem
pelabdrücken, Prägesiegeleindrük- 
ken, Auswechseln von Lichtbildern.

Falsifikat -► Fälschung

Falsifikation Verifikation

Falsifizierung -* Verifikation
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